
• . 1 Bundosnetzagentur 

für die Landesregulierungsbehörde Aktenzeichen: BK9-20/8202-RK 19 · 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. . . 
2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs .. 3 und 4 ARegV 

wegen Genehmigung des Regulierungskontosaldos und Anpassung der 

Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 5 ARegV 

hat die Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 

Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, in 

Wahrnehmung der Aufgaben für das Land Schleswig-Holstein, 

durch den Vorsitzenden Dr. Christian Schütte , 

den Beisitzer Roland Naas 

und den Beisitzer Stephan Grohmann 

gegenüber der. Stadtwerke Norderstedt, Heidbergstraße 101-111 , 22846 Norderstedt, 

vertreten durch den Werkleiter 

- Antragstellerin -



- enthält Bet riebs- und Geschäftsgeheimnisse -

am 19.05.2045 beschlossen: 

1.) Der Regulierungskontosaldo zum 31.12.2019 wird abweichend vom Antrag mit 

dem Wert 197.717 € festgelegt. Dem Antrag auf Anpassung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 2021. bis 2023 wird insoweit 

stattgegeben, als die Antragstellerin verpflichtet ist, ihre jeweilige 

kalenderjährliche Erlösobergrenze dieser Jahre um den in Anlage R1_Differenz 

dieses Beschlusses für das jeweilige Jahr ermittelten Betrag anzupassen. 

2.) Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 

Gründe 

1. 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 11.06.2020, eingegangen bei der 

Beschlusskammer am 12.06.2020, einen Antrag auf Genehmigung des ermittelten 

Regulierungskontosaldos zum 31 .12.2019 und Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen der Jahre 2021 bis 2023 gemäß§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 

Abs. 3 und 4 ARegV gestellt. Die über das Energiedatenportal der Bundesnetzagentur 

übermittelten Erhebungsbögen (Erhebungsbogen zum Regulierungskonto sowie 

Erhebungsbogen gemäß § 28 Nr. 1, 3 und 4 ARegV) liegen der Entscheidung zu 

Grunde. 

Die Beschlusskammer hat den Antrag geprüft und der Antragstellerin mit Schreiben 

vom 28.03.2025 Gellegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die Antragstellerin hat mit 

Schreiben vom 31 .03.2025 auf eine Stellungnahme verzichtet. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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- ent~ält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

II. 

Vollsfändige Anwendung des nationalen Rechts auch vor dem Hintergrund des 

Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 02.09.2021, C-718/18 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Energ1iewirtschaftsrechts an 

.unionsrechtliche Vorgaben und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften 
vom 22.12.2023 (BGBI. 1 · Nr. 405) besteht eine unionsrechtskonforme 

Kompetenzverteilung zwischen . Gesetz- bzw. Verordnungsgeber und der 
Regulierungsbehörde. Der Beschluss beruht daher auf einer rechtmäßigen 

Anwendung des nationalen Rechts auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des 
Europäischen Gerie,htshofs vom 02.09.2021 , C-718/18. 

1. Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung festgestellt, dass die 

normative Regulierung in Deutschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie 
· 2009/72/EG (heute Art. 59 Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 

2009/73/EG geregelten ausschließlichen Zuständigkeit der nationalen 

Regulierungsbehörde unvereinbar ist und die Richtlinien insoweit durch die 

Bundesrepublik Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt wurden. Insoweit hat der 

Europäische Gerichtshof der vierten Rüge stattgegeben, mit der 'die Kommission 

Deutschland vorgeworfen hatte, es habe die in den Richtlinien vorgesehenen 

ausschließlichen Zuständigkeiten der nationalen Regulierungsbehörde verletzt, indem 

es im deutschen Recht die Bestimmung .der · Methoden zur Berechnung oder 

Festlegung der Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu den nationalen 

Netzen, einschließlich der anwendbaren Tarife, der Bundesregierung und nicht der 

nat_ionalen Regulierungsbehörde zugewiesen habe. 

2. Gesetzesreform und Übergangsregelung 

Mit Inkrafttreten der EnWG-Novelle am 29.12.2023 hat der Gesetzgeber das Urteil des 

EuGH vom 2. September 2021 nunmehr auch hinsichtlich dieses vierten Klagegrundes 

umgesetzt und insbesondere die Zuständigkeiten bei der Ausgestaltung der 

Netzzugangs- und Netzentgeltregulierung an die unionsrechtlichen Vorgaben 

angepasst. Damit hat die Regulierungsbehörde mit Zuweisung der ausschließlichen 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

Kompetenz für die Bestimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der 

Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen die 

nach den unionsrechtlichen Bestimmungen erforderliche Unabhängigkeit erlangt. 

Die Verordnungsermächtigung des § 24 EnWG a.F. wurde aufgehoben, ebenso wie 

§ 21a EnWG a.F. Beide Regelungen wurden durch Festlegungskompetenzen der 

Regulierungsbehörde ersetzt. Dabei wurden die bisher in den betroffenen 

Rechtsverordnungen enthaltenen Festlegungskompetenzen in das EnWG überführt 

und ergänzt. 

Die nach § 21a und § 24 EnWG a.F. erlassenen Rechtsverordnungen treten nach 

Ablauf einer Übergangszeit außer Kraft, vgl. Art. 15 Abs. 2 bis 6 des Gesetzes zur 

Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben. Der Zeitpunkt 
des Außerkrafttretens entspricht dem Ablauf der vierten Regulierungsperiode im 

Gassektor (31.12.2027) und Stromsektor (31.12.2028). 

In der Übergangszeit wurde der Regulierungsbehörde u.a. gemäß § 21 Abs. 3 S. 5 

und§ 21a Abs. 3 S. 4 EnWG n.F. einerseits eine Abweichungskompetenz übertragen. 

Andererseits ermöglicht die Übergangszeit, ein über fast 20 Jahre schrittweise 

entst91ndenes normatives Regulierungsrecht, inklusive der dazugehörigen 

Anwendungs- und Auslegungspraxis, jedenfalls für die Zeit bis zum Außerkrafttreten 

der Verordnungsregelungen zum Ablauf der vierten Regulierungsperiode fortzuführen . 

Laut Gesetzgeber sollen hierdurch die für ausreichende Rechts-, Planungs- und 

Investitionssicherheit wichtige materielle Stabilität des Regulierungsrahmens 

gewährleistet und bruchartige Entwicklungen in der Rechtsanwendung vermieden 

werden (vgl. BT-Drs. 20/731 0, S. 52). 

3. Interessenabwägung 

Nach Art. 15 des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an 

unionsrechtliche Vorgaben bleiben die auf Basis der bisher in § 21 a und § 24 EnWG 

a.F. erlassenen Verordnungen für eine Übergangszeit weiterhin in Kraft. An diesem 

Regelwerk zur Entgeltregulierung lhält die Bundesnetzagentur zur Aufrechterhaltung 

eines transparenten, vorhersehbaren und verlässlichen Regulierungsrahmens 

grundsätzlich fest. Sie sieht vorliegend insbesondere von einer Anwendung der 
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Abweichungskompetenz nach§ 21 Abs. 3 S. 5 und § 21 aAbs. 3 S. 4 EnWG ab. Einen · 

materiellen Widerspruch zu maßgeblichen Vorgaben des Europäischen Rechts hat der 

EuGH in seiner Entscheidung vom 02.09.2021' nicht festgestellt und erkennt auch die 

Beschlusskammer nicht 

Ein Kernstück des national etablierten Regulierungssystems sind die fünfjährigen 

Regulierungsperioden im Anreizregulierungs- und Netzentgeltbereich. Für die Dauer 

einer bereits laufenden Regulierungsperiode ist es essentiell, dass der Rechtsrahmen 

für die gesamte Periode möglichst stabil bleibt:. Rechtsänderungen während einer 

laufenden Regulierungsperiode sind mit Diskontinuität und Rechtsunsicherheit 

verbunde_n, die gerade durch Übergangsregelungen zur Weitergeltung der materiell 

europarechtskonformen Vorgaben vermieden werden können. Darüber hinaus 

erschwert eine unklare Rechtslage im Übergangszeitraul'T! die notwendigen 

Investitionen in die Energieversorgungsnetze und führt zu Unsicherheiten nicht nur für 

die regulierten Unternehmen, sondern auch für diie sonstigen Marktteilnehmer. 

Des Weiteren verlangen die Richtlinien, dass zumindest die Metlhoden zur Berechnung 

oder Festlegung der Bedingungen u.a. für den l\letzanschluss und den Netzzugang . 

.,mit ausreichendem Vorlauf vor deren Inkrafttreten" festgelegt oder genehmigt werden, 

vgl. Art. 41 Abs. 6 der Richtlinie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 

2019/944. Auch würden substantielle Abweichungen vom etablierten 

Regulierungsrahmen zu starken Verzögerungen der laufenden, an die 

Erlösobergrenze anknüpfenden und weiterer nach den· Rechtsverordnungen 

vorgesehenen Verfahren führen. Die Festsetzung neuer Regelungen durch die 

Regulierungsbehörde in einem tran·sparenten und möglichst umfassenden 

Konsultationsprozess dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen. laufende Verfahren 

könnten sich um Jahre verzögern. Diese Gesichtspunkte wären mit den 

Richtlinienvorgaben, den Zielsetzungen des Energiebinnenmarkts und mit 

rechtsstaatlichen Grundsätzen schwerlich vereinbar. 

III. 

Die Entscheidung über den Antrag der Antragsstellerin auf Genehmigung des 

Regulierungs_kontosaldos und der sich daraüs ergebenden Anpassung der 

Erlösobergrenzen ergeht auf Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 
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Nr. 1 und Nr. 2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 a i.V.m. § 5 Abs. 3 und 4 ARegV; Dem Antrag 
war im tenorierten Umfang stattzugeben. 

1. Zuständigkeit 

Zuständige Regulierungsbehörde ist gemäß § 54 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 EnWG die 

Landesregulierungsbehörde.· Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus 

§ 59 Abs. 1 Satz 1 EnWG. 

Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer Aufgaben für das Land 

Schleswig-Holstein gemäß dem „Verwaltungsabkommen über die Wahrnehmung 

bestimmter Aufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz" zwischen der 

6lund.e.s..i:epublik Deutschland und dem Land Schleswig-Holstein vom 07./11.08.2015 

,s~~J1.~machung als Anlage zum Zustimmungsgesetz des Landes: Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein Nr. 14/2015 vom 29.10.2015, S. 342 f.; in 

Kraft seit dem 30.10.2015). 

2. Ermächtigungsgrundlage . 

Ermächtigungsgrundlage für die Entscheidung über die Genehmigung des 

Regulierungskontosaldos und der beantragten Anpassung der Erlösobergrenze ist 

§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. 

§ 5 Abs. 3 und Abs. 4 ARegV. Während in § 29 Abs. 1 EnWG u.a. geregelt ist, dass 

die Regulierungsbehörde Entscheidungen nach den in § 21 a Abs. 6 EnWG genannten 

Rechtsverordnungen, zu denen auch die Anreizregulierungsverordnung gehört, durch 

Festlegung oder durch Genehmigung trifft, konkretisiert §_ 32 Abs. 1 ARegV diese 
Ermächtigung u.a. dahingehend, dass die Regulierungsbehörde Festlegungen oder 

Genehmigungen nach§ 29 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes zur Anpassung der 

Erlösobergrenzen nach§ 4 Abs. 3 bis 5 (Abs. 1 Nr. 1) bzw. zur Ausgestaltung und zum 

Ausgleich des Regulierungskontos nach§ 5 ARegV (Abs. 1 Nr. 2) treffen kann. 

§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a ARegV bestimmt, dass auf Antrag des Netzbetreibers eine 

Anpassung der Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 5 ARegV erfolgt. Unter der 

Formulierung „nach Maßgabe des § 5 ARegV" ist zu verstehen, dass sich die 

Anpassungsbeträge aus dem vom Netzbetreiber ermittelten . Saldo des 

Regulierungskontos ergeben. Dieser unterliegt gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 ARegV 

ebenso wie . dessen Verteilung der Genehmigungspflicht durch die 
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Regulierungsbehörde. Die Zu- oder Abschläge (Anpassungsbeträge) auf die 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers werden demnach anhand 

des ermittelten Regulierungskontosaldos bestimmt. 

Die Erlösobergrenze selbst wird für die dritte Regulierungsperiode vom 01.01.2018 bis 

31 .12.2022 für. jedes Kalenderjahr der gesamten Regulierungsperiode gemäß § 4 

Abs. 1 ARegV nach Maßgabe der §§ 5 bis 16, 19, 22, 24 und 25 ARegV durch die 

Regulierungsbehörde · bestimmt. Die Bestimmung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrerizen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs. 1 Nr. _1 ARegV i.V.m. § 29 

Abs. 1 EnWG. 

Zur Bestimmung der Höhe der Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

des Netzbetreibers wird der Saldo des RegulierungskOntos zum 31 .12.2019 vom 

Netzbetreiber ermittelt. Dieser ergibt sich aus den vom Netzbetreiber auf dem 

Regulierungskonto verbuchten Differenzen des Jahres 2019, die mit diesem 

Beschluss entweder genehmigt od,er abweichend festgelegt werden. Dies sind gemäß 

§ 5 Abs. 1 und 1a ARegV die-Differenzen 

zwischen 

- den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter 

Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen erzielbaren Erlösen 

gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV, 

- den tatsächlichen und den in der Erlösobergrenze enthaltenen Kosten aus der 

erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß § 5 Abs. 1 

S. 2 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV, -

- den tatsächlichen und den in der Erlösobergrenze enthaltenen Kosten aus 

Investitionsmaßnahmen gemäß§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 

1 Nr. 6 ARegV, . 

- den im jeweiligen Kalenderjahr entst~ndenen Kosten nach § 11 Abs. 5 ARegV 

(volatile Kosten) und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen 

Ansätzen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 5 ARegV, 

den tatsächlichen nach § 9 Abs. 2 GasNEV ermittelten und den in der 

Erlösobergrenze enthalte·nen Erträgen aus der Auflösung von 

Baukostenzuschüssen und Netzanschlussbeiträgen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 

ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 13 ARegV 
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- den für das· Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden 

Kosten des Messstellenbetriebs, zu dem auch die Messung gehört und den in 

der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese 

· Differenz durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen der 

Messstellenbetrieb durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, verursacht wird 

sowie 

- der Differenz aus dem g.enehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § 1Oa w;id 

dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei Berücksichtigung der tatsäch~; 

entstandenen Kapitalkosten ergibt, § 5 Abs. 1 a ARegV. 

Sofern die Antragstellerin die Differenzen und im Ergebnis den 

Regulierungskontosaldo zum 31.12.2019 und die sich daraus ergebenden Zu„ oder 

Abschläge richtig berechnet hat, ist der Antrag ·wie beantragt zu genehmigen. 

Anderenfalls sind der Regulierungskontosaldo zum 31.12.2019 und. die sich daraus 

ergebenden Anpassungsbeträge abweichend vom Antrag festzulegen. 

3. Antragsvoraussetzungen 

Die Genehmigung des Regulierungskontosaldos bzw. der Antrag auf Anpassung der 

Erlösobergrenze . setzt formell einen form- und fristgerecht gestellten Antrag voraus. 

Materiell setzen die Genehmigung des Regulierungskontosaldos und die sich daraus 

ergebende Anpassung lediglich voraus, dass der Netzbetreiber den Saldo des 

Regulierungskontos und die Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze richtig 

berechnet hat. Anderenfalls legt die Regulierungsbehörde diese Größen mit :diesem 

Beschluss abweichend vom Antrag fest. 

4. Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

Gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 a i.V.m. § 5 ARegV ist eine Anpassung •der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen erforderlich. 

4.1. . Antragszeitpunkt 

Der Antrag der Antragstellerin ist der Beschlusskammer fristgerecht gern. § 4 Abs. 4 

S. 1 Nr. 1a, S. 3 i.V.m. § 5 ARegV zugegangen. 

4.2. Antragsform 

Der Antrag nach § 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 a ARegV muss gemäß§ 5 Abs. 4 S. 1 
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ARegV neben dem ermittelte·n Saldo die der Anpassung zugrundeliegenden Daten, 

insbesondere die nach § 4 zulässigen und die tatsächlich erzielten Erlöse des 

abgelaufenen Kalenderjahres enthalten. Gemäß § 5 Abs. 4 Satz 2 ARegV muss der 

Antrag weiterhin Angaben zur Höhe der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten und 

ggf. der dem Kapitalkostenaufschlag nach § 1 0a zugrunde gelegten 

betriebsnotwendlgen Anlagegüter enthalten. Hierzu gehören insbesondere Angaben 

zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten und die jeweils in Anwendung 

gebrachte betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer nach Anlage 1 der 

Gasnetzentgeltverordnung. Sinn und Zweck der Regelung ist es, die Bewegungen auf 

dem Regulierungskonto für die genehmigende Regulierungsbehörde transparent 

darzustellen. 

Der Antrag wurde von der Antragstellerin mit den der Anpassung zugrundeliegenden 

Daten formgerecht schriftlich bzw. elektronisch bei der Bundesnetzagentur 

eingereicht. Die zum Antrag gehörenden Erhebungsbögen wurden unter Nutzung der 

aktuellen Version der von der Bundesnetzagentur zum Download bereitgestellten 

XLSX-Datei hinsichtlich der we·sentlichen Angaben vollständig und formal richtig 

ausgefüllt ·übermittelt. Dem · Antrag wurden die für die Prüfung des Antrages 

erforderlichen Unterlagen beigefügt. 

4.3. Antragszeitraum 

Die Antragstellerin hat eine Anpassung der Erlösobergrenzen der Jahre 2021 bis 2023 

beantragt. Grundsätzlich beantragt der Netzbetreiber den von ihm ermittelten 

Regulierungskontosaldo für das letzte abgeschlossene Kalenderjahr. Dieser wird 

gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 ARegV annuitätisch über die drei dem Jahr der Ermittlung 

folgenden Kalenderjahre durch Zu- oder Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt. 

4.4. Antragsgegenstand 

Gegenstand des Antrages ist die Genehmigung des Regulierungskontosaldos zum 

3f 12. 2019 und die Genehmigung der sich daraus ergebenden Anpassungsbeträge 

der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin für die Jahre 2021 bis 

2023. 

9 



- enthält Betr iebs- und Geschäftsgeheimnisse -

5. Ermittlung der Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

Die Zu- oder Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die 

Kalenderjahre 2021 bis 2023 basieren auf abweichend festgelegten 
Regulierungskontosaldo zum 31.12.2019. 

Der Netzbetreiber hat einen Regulierungskontosaldo zum 31 .12.2019 in Höhe von 

_,€beantragt.Der Regulierungskontosaldo zum 31.12.2019 war-abweichend 
vom Antrag mit dem Wert 

197.717€ 

festzulegen. 

Der Regulierungskontosaldo der Antragstellerin zum 31 .12.2019 resultiert aus den am 

Ende des Kalenderjahres 2019 vom Netzbetreiber auf dem Regulierungskonto 
verbuchten Differenzen gemäß § 5, Abs.1 und 1 a ARegV. 

Die Beschlusskammer hat die vom Netzbetreiber ermittelten und auf dem 

R.egulierungskonto verbuchten Differenzen des Jahres 2019 und den sich daraus zum 
· 31.12.2019 ergebenden Regulierungskontosaldo geprüft. Betreffend die Differenzen 

des Kalenderjahres ist die Be·schlusskammer zu folgenden Prüfergebnissen 

gekommen: 

5.1. Differenzen des Jahres 2019 

Für die Berechnung der Differenzen des Jahres 2019 wird auf die Anlage R1 _Differenz 

und auf die schriftlichen Erläuterungen in der Anlage R verwiesen. 

5.2. Verzinsung der Differenzen und Ber~chnung des 
Regulierungskontosaldos 2019 

Die genehmigten bzw. abweichend festgelegten Differenzen _des Jahres·2019 waren 

gemäß § 5 Abs. 2 ARegV in Höhe des im. jeweiligen Kalenderjahr durchschnittlich 

gebundenen Betrags zu verzinsen, wobei sich der durchschnittlich gebundene Betrag 

aus dem Mittelwert von Jahresanfangs- und Jahresendbestand ergibt. Die Verzinsung 

richtet sich nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen 

·Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufrendite 

festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Unter Berücksichtigung der 

Verzinsung ergibt sich der oben benannte abweichend festgelegte 

Regulierungskontosaldo zum 31.12.2019. 
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5.~. Berechnung der Anpassungsbeträge 

Zur Bestimmung der Anpassungsbeträge ist gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 ARegV der 

Regu1lierungskontosaldo in drei Annuitäten aufzuteilen. 

Für die Berechnung der Annuitäten der Jahre 2021 bis 2023 bildet der Barwert zum 

30.06.2020 die Grundlage. Hierdurch wird dem Umstand Rechnung getragen, dass 

die Zu- bzw. Abschläge auf die EOG kontinuierlich über das Jahr zu- bzw. abfließen. 

Die sich daraus ergebenden abweichend festgelegten Anpassungsbeträge der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen det Antragstellerin ergeben sich aus Anlage 

R1 _Differenz des vorliegenden Beschlusses. Für die Antragstellerin sind die 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 2021 bis 2023 gemäß Ziffer 1.) des Tenors um 

67.579 € anzupassen. 

6. Rückwirkende Genehmigung des Regulierungskontosaldos und der 
sich daraus ergebenden Anpassungsbeträge 

Die in diesem Beschluss erfolgte abweichende Bescheidung des 

Regulierungskontosaldos und der sich daraus ergebenden Anpassungsbeträge der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen konnte nicht vor dem 01.01 .2021 erfolgen. 

Dies liegt in der zeitlichen Überschneidung der Prozesse zum Regulierungskonto mit 

anderen Verfahren begründet. Insbesondere war es für die Bestimmung des 

Regulierungskontosaldos erforderlich, dass vorgreifliche Verfahren nach § 5 ARegV 

(Genehmigung des Regulierungskontosaldos und der sich daraus ergebenden 

Anpassungsbeträge 2012-2016, 2017 und 2018) sowie nach§ 26 Abs. 2 ARegV zu 

teilweisen Netzübergängen abgeschlossen sein mussten, bevor die Entscheidungen 

zur Genehmigung der entsprechenden Regulierungskontosalden spruchreif waren. 

Dem Abschluss dieser Verfahren war daher Priorität einzuräumen. 

Aufgrund der Rechtsprechung des OLG Düsseldorf zur rückwirkenden Festlegung des 

Qualitätselements nach § 19 ARegV sieht sich die Beschlusskammer veranlasst, 

hilfsweise Ermessenserwägungen in Bezug auf d ie rückwirkende Genehmigung der 

Anpassung der Erlösobergrenze in diesem konkreten Einzelfall anzustellen. Der 

Beschlusskammer ist bewusst, dass rückwirkende Genehmigungen die Ausnahme 

_sein sollten (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 15.02.2017, Vl-3 Kart 155/15 (V), 

Rn. 38, juris). Im Rahmen des 'ihr zustehenden Regulierungsermessens hat sich die 
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- enthalt Betriebs-.und Geschäftsgeheimnisse -

B@scl1Iusskammer jedoch entschieden, von einer vorläufigen Genehmigung nach§ 72 

EnWG abzusehen und die Anpassung der Erlösobergrenzen der Jahre 2021 bis 2023 

nach Maßgabe des § 5 ARegV rückwirkend zum 01 .01.2021 zu genehmigen. 

Eine vorläufige Genehmigung nach § 72 EnWG war aus Sicht der Beschlusskammer 

nicht .zweckdienlich für d~s Verfahren sowie die Vereinnahmung von Netzentgelten. 

Zum Jahresende 2020 war dem Netzbetreiber der wahrscheinliche Anpassungsbetrag 

für die·Erlösobergrenze 2021 durch seinen Antrag bekannt. Eine vorläufige Festlegung 

hätte also keinen wesentlichen inhaltlichen Mehrwert gehabt, sondern lediglich die 

dem Netzbetreiber bekannten und auch von ihm beantragten Tatsachen in Form eines 

vorläufigen Bescheides förm lich festgehalten. Im Gegenzug hätte eine vorläufige 

Genehmigung ~inen Mehraufwand sowohl auf Seiten der Behörde und der 

Netzbetreiber in Form von Erstellung und Zustellung der Bescheide sowie kritischer · 

Durchsicht durch die Netzbetreiber bedeutet; auch Gerichtsverfahren gegen die 

vorläufigen Festlegungen wären nicht auszuschließen. Die Beschlusskammer hat 

daher den Netzb.etraib.em le~iglich in Form eines Schreibens Anhaltspunkte genannt, 

welcher Betr@,g au{QrOhtt des Regulierungskontosaldos bei der Verprobung zum 

01 .01 .2021 einfließen sollte. Diese Hinweise wurden für alle Marktteilnehmer auf der 

Homepage der Bundesnetzagentur veröffentlicht. 

Die Beschlusskammer sah es aus den vorgenannten Gründen als sachdienlich an, 

sämtliche Ressourcen auf die zügige Abwicklung der parallel laufenden 

Verwaltungsverfahren (Verfahren zur Genehmigung des Regulierungskontosaldos der 

Jahre 2012 bis 2016, 2017 und 2018 nach§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 

. und Nr. 2, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs; 3 und 1 ARegV, Festlegung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen in der dritten Regulierungsperiode zu 

Kapitalkostenaufschlägen nach § 1Oa ARegV sowie Netzübergängen nach § 26 

ARegV) zu verwenden. Im Übrigen war, wie vörstehend bereits ausgeführt, die 

Genehmigung des Regulierungskontosaldos bei einzelnen Netzbetreibern ohne den 

Verfahrensabschluss von Netzübergängen betreffend das Jahr 2019 nicht möglich. In 

die Abwägung ist auch eingeflossen, dass dem Netzbetreiber seine individuellen 

Antragswerte bekannt waren. 

Angesichts der frühzeitigen Kenntnis des Netzbetreibers von den für die Berechnung 

der Erlösobergrenze 2021 maßgeblichen Werten erachtet die Beschlusskammer die 

rückwirkende Genehmigung des Regulierungslkontosaldos und der sich daraus 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

ergebenden Anpassung der Erlösobergrenze nach sorgfältiger Berücksichtigung aller 

Aspekte als sinnvollste Lösung. 

Die Entscheidung, den Regulierungskontosaldo und die sich daraus ergebenden 

Anpassungsbeträge für die Jahre 2021-2023 rückwirkend zu genehmigen, 1ist auch 

verhältnismäßig. Die Entscheidung dient dem legitimen öffentlichen Zweck, 

entsprechend den Vorgaben des EnWG und der ARegV den Regulierungskontosaldo 

auszugleichen und etwaige Mehrerlö~e über die Netzentgelte an die Netznutzer 

zurückzugeben bzw. zu wenig vereinnahmte Erlöse noch einnehmen zu dürfen. Die 

rückwirkende Festlegung· ist hierzu geeignet. Sie ist auch erforderlich, da zum jetzigen 

Zeitpunkt ein gleich geeignetes, milderes Mittel nicht mehr zur Verfügung steht. 

7. Umgang mit nachträglichen Veränderungen der Erlösobergrenze 

Da der Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2019 und seine Verteilung auf die 

Kalenderjahre 2021 bis 2023 mit diesem Beschluss abschließend bestimmt werden, 

könnten nachträgliche Korrekturen der kalenderjährlichen Erlösobergrenze für das 

Jah_r 2019 im Fall ei1ner Bestandskraft dieser Entscheidung nicht mehr berücksichtigt 

. w~rden„ Daher wird die Beschlusskammer notwendige Korrekturen der 

E'rlö:sobergrenze 2019 in dem zum Zeitpunkt der Änderung noch offenen 

ReguTrerungskontosaldo (d.h. der Regulierungskontosaldo, dessen Auflösung noch 

nicht abschließend genehmigt wurde), unter Einbeziehung einer Verzinsung 

entsprechend § 5 Abs. 2 ARegV berücksichtigen. Korrekturen können durch 

gerichtliche Entscheidungen oder einer Anpassungszusage veranlasst sein. 

IV. 

Zur Frage der Kostentragung nach § 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid. 
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• enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse -

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde 

erhoben werden. Die Beschwerde ist bei dem Beschwerdegericht, Schleswig-

Holsteinischen Oberlandesgericht (Hausanschrift: Gottorfstraße 2, 24837 Schleswig) 

einzureichen. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit d~r Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von 

dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die 

Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung müssen durch einen 

Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG), 

Vorsitzender 

Dr. Christian Schütte 

Beisitzer Beisitzer 
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Aktenzeichen: BK9-20/8202-RK19 

Anlage R 2019 

für Verteilnetzbetreiber im regulären Verfahren 

-1 Vorbemerkungen 

Der Regulierungskpntosaldo zum 31.12.2018 wurde ooreits berechnet und gemäß 

§ 5 Abs. 3 ARegV annuitätisch über die drei dem Jahr der Ermittlung folgenden Kalenderjahre 

durch Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt. Zur Berechnung des 

Regulierungskontosaldos zum 31.12.2019 gemäß§ 5 Abs .. 3 ARegV und der entsprechenden 

Anpassungsbeträge ist zunächst die Jahresdifferenz 2019 zu bestimmen. Diese ergibt sich 

aus den einzelnen Positionen gemäß § 5 Abs. 1 ARegV (vgl. Kapitel 2). Die Differenz des 

Jahres 2019 wird in Kapitel 3 erläutert. Zuletzt wird in Kapitel 4 die Berechnung des 

Regulierungskontosaldos zum 31.12.2019 und der Annuitäten beschrieben. 

In der Anlage R1_Differenz ist die Ja1hresdifferenz des Jahres 2019, deren Verzinsung, der 

Saldo zum 31.12.2019 sowie die entsprechenden drei Annuitäten abgebildet. Die zulässigen 

Erlöse finden Sie in der Anlage R2_EOG, die mit der Netznummer ergänzt ist. Die Anlage 

R2_EOG_ 1 bezeichnet somit die zulässigen Erlöse des Netzes 1 des Jahres 2019. In der 

Anlage R3_Erzielbare Erlöse werden die erzielbaren Erlöse des Jahres 2019 1in einer 

Übersicht dargestellt. Die Berechnung des Kapitalkostenaufschlags, wie er sich bei der 

Berücksichtigung der tatsächlich entstandenen Kapiitalkosten ergibt, findet sich in Anlage 

R4_KKAuf. In der Anlage RS_KKAuf_SAV wird die Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte 

und der kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens dargestellt. 

2 Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs. 1 ARegV. Für den 

Gasbereich sind dies im Einzelnen: 
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2.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 

Die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber 

unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen erzielbaren· Erlösen 

(§ 5 Abs. 1 S . 1 ARegV) sowie insbesondere die Erlösdifferenz, die sich aus der Abwei.chung 

der prognostizierten Mengen, die in die Verprobungsrechnung eingeflossen sind, und den 

tatsächlich realisierten Mengen ergibt , sind zu berücksichtigen. 

Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV unter Berücksichtigung der nach 

§ 29 Abs.1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 und § 4 Abs. 2 ARegV festgelegten 

Erlösobergrenze. Dabei ist die gemäß § 4.Abs. 1, 2 ARegV bestimmte Erlösobergrenze nach 

Maßgabe von § 4 Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährlich vom Netzbetreiber anzupassen. 

Bei einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 

- 3 ARegV ist die festgelegte kalenderjährliche Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 2 

ARegV jeweils zum 01.01. eines Kalenderjahres anzupassen. Abzustellen ist dabei auf die 

jeweils im vorletzten Kalenderjahr entstandenen Kosten; bei Kostenanteilen nach § 11 Absatz 

2 Satz 1 Nummer 4, 6 und 13 ist auf das Kalenderjahr abzustellen, aufdas die Erlösobergrenze 

anzuwenden sein soll. 

Zudem können jeweils aufAntrag des Netzbetreibers gemäß § 4 Abs. 4 ARegV Anpassungen 

der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen Anträgen 

• einer Anpassung der Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 5 ARegV, 
• einer nicht zumutbaren Härte gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

• eines genehmigten Kapitalkostenaufschlags nach Maßgabe des § 1Oa ARegV 

gewährt werden. 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze ist gemäß § 8 ARegV die Änderung des 

Verbraucherpreisgesamtindexes zu berücksichtigen. 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen · Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 5 ARegV 

(Qualitätselement) war für das Jahr 2019 nicht relevant. 
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Erzielbare Erlöse 

· Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der vom 

Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren 

Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der 

tat~äch!fch im jeweiligen Jahr realisierten Absatzmengen und den zuvor im Rahmen der 

Verprobungsrechnung gemäß§ 16 GasNEV ermittelten Entgelten. · 

Diese werden in der Gewinn- und Verlustrechnung des jeweiligen Geschäftsjahres durch die 

Umsatzerlöse aus Netzentgelten abgebildet. Im Rahmen der Ermittlung der erzielbaren Erlöse 

hat die Beschlusskammer daher grundsätzlich auf die Umsatzerlöse zurückgegriffen. Hierbei 

wird auf die Umsatzerlöse aus Netzentgelten Gas abgestellt, wobei nachträgliche Korrekturen 

bzw. Erlösminderungen beispielsweise im Zusammenhang mit Rückstellungsbildungen nicht 

zu berücksichtigen sind. Die Beschlusskammer geiht davon aus, dass der Netzbetreiber 

derartige Umsatzerlöskorrekturen vollständig angezeigt hat. 

2.2 Differenz aus yorgelagerten Netzkosten 

Nach§ 4 Abs. 3 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV (erforderliche 

Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen) auf Basis des Kalenderjahres, auf das die 

Erlösobergrenze Anwendung finden soll. Die dies~ezüglich in dem jeweiligen 

Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Ansätze sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich 

entstandenen Kosten gegenüberzustellen. Die so ermittelte Differenz ist im 

Regulierungskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichtigen. 

Kostenbestandteile der Biogas- sowie der Marktraumumstellungsumlage können ebenfalls 

Bestandteil dieser Differenz sein. 

Die in der Erlösobergrenze enthaltene·n bzw. tatsächlich entstandenen Kostenansätze für die 

erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen beziehen sich lediglich auf die 

originäre vorgelagerte Netznutzung von vorgelagerten Netzbetreibern. Kosten für vereinbarte 

Lastflusszusagen oder für Speichernutzungen sind nicht Bestandteil der erforderlichen 

Inanspruchnahme vorgelagerter. Netznutzung. 

2.3 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 

Nach § 4 Abs. 3 Nr. 3 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von Kosten nach § 11 Abs. 5 
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ARegV (volatile Kostenanteile für die Beschaffung von Treibenergie) auf Basis des 

Kalenderjahres, auf das die· Erlösobergrenze Anwendung finden soll. Der diesbezüglich im 

Jahr 2019 enthaltene. Ansatz ist den tatsächlich entstanden€n Kosten . des Jahres 2019 

gegenüberzustellen. 

Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu 
berücksichtigen. 

2.4 Differenz aus ·Kosten für Messung und Messstellenbetrieb. 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr 

bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs, zu dem 

auch die Messung gehört, und den_in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen . 

Ansätzen in das Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz durch Änderungen der 

Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb durch den Netzbetreiber durchgeführt 

wird, verursacht wird und soweit es sich nicht um Ko_sten für den Messs_tellenbetrieb von 

modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen im Sinne des 

Messstellenbetriebsgesetzes handelt. 

2.5 !Differenz aus Erlösen von Baukostenzuschüssen und 
Netza nschl usskostenbeiträgen 

Gemäß der Regelung des § 5 Absatz 1 Satz 2 Nr.2 ARegV werden nach § 4 Absatz 3 Satz 1 

Nummer 2 i. V. m. § 11 Absatz 2 Satz 1 Nummer 13 ARegV Baukostenzuschüsse und 

Netzanschlusskostenbeiträge auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze 

Anwendung finden soll .in der Erlösobergrenze eines Netzbetreibers berücksichtigt. Die 

diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Ansätze sind den in diesem 

Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Erlösen gegenüberzu"stellen. Die so ermittelte Differenz 

ist im Regulierungskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichtigen. 

Insofern wird die Differenz aus den tatsächlichen nach§ 9 Abs.2 GasNEVermittelten und den 

in der Erlösobergrenze enthaltenen Erl!ösen aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen und 

Netzanschlusskostenbeiträgen in der Ermittlung des Regulierungskontosaldos berücksichtigt. 

2.6 Differenz aus dem Kapitalkostenaufschlag 2019 nach§ 10a ARegV 

Gemäß§ 5 Abs. 1a ARegV ermittelt der Netzbetreiber bis zum 30.06. des Jahres, das dem 

Kalenderjahr "folgt, die Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § 1 0a 

ARegV und dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei der Berücksichtigung der tatsächlich 

entstandenen Kapitalkosten ergibt. 
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·3 Bestimmung der Jahresdifferenz 2019 

3.1 Differenz zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen 2019 

3.1.1 Zulässige Erlöse 2019 

Eine detaillierte Aufgliederung der Er lösobergrenze 2019 in die einzelnen Bestandteile der 

Erlösobergrenzenformel gemäß Anlage 1 ARegV, findet sich in Anlage R2_EOG_ 1. Die aus 

Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in der Anlage 

R2_EOG_1 Zelle G81 dargestellt. 

Mit öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 03.05.2016 wurden die kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen neu festgelegt. Damit dem Netzbetreiber die über die festgelegte 

Erlösobergrenze hinausgehenden Differenzen zufließen können, wurde eine Auszahlung über 

die Kalenderjahre 2017 bis 2021 vereinbart. Die Berechnung der Beträge und der Verzinsung 

ergibt sich aus § 4 in Verbindung mit der Anlage 1 des Vertrags. Es erhöht sich somit die 

kalenderjährliche Erlösobergrenze des Jahres 2019 um •••• € (vgl. R2_EOG_ 1 

Sonde-rsachverhalte; Zeile 79). 

Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach§ 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 
ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2019 ist. die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach§ 8 ARegV zu berücksichtigen (vgl. hierzu Anlage 

R2_EOG_1 812 und Zeile 58) . 

Anpassung nach Maßgabe des§ 10a ARegV (Kapitalkostenaufschlag)(§ 4 Abs. 4 S. 1 
Nr.1 a ARegV) 

· Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 1Oa ARegV (Kapitalkostenaufschlag) (§ 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1a AR.egV) angepasst wurde, ist dies in der Anlage R2_EOG_1 G 65 

dargestellt. 
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Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 j ;.,;J: 

bis 3 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der 

Beschlusskammer für das Kalenderjahr 2019 Angaben hinsichtlich der Anpassung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen· 

Anpassungen zugrundeliegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kosternanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV gemacht. 

Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 
Abs. 4 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

3.1.2 Erzielbare Erlöse 2019 

Nach Prüfung der vom Netzbetreiber mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben 

sich für das Jahr 2019 die in Anlage R3_Erzielbare Erlöse dargestellten erzielbaren Erlöse. 

3.2 Differenz aus vorgelagerten Netzkosten 2019 

Die Differenz aus vorgelagerten Netzkosten ist in der Anlage R1_Differenz Zeilen 6 und 7 

dargestellt. 

3.3 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 2019 

Die Berechnung des Differenzbetrags aus volatilen Kostenanteilen wird in Anlage 

R1_Differenz Zeilen 10 und 11 _dargestellt. 

3.4 Differenz aus Kosten für Messung und Messstellenbetrieb 2019 

Der Netzbetreiber hat für das Kalenderjahr 2019 die Kostenveränderung für Messung bzw. 

den Messstellenbetrieb gemäß § 5 Abs 1 S. 3 ARegV übermittelt. Diese Werte werden in der 

Anlage R1_Differenz Zeile 12 dargestellt. 

Die vom Netzbetreiber geltend gemachte Kostenveränderung für Messung bzw. den 

Messstellenbetrieb gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV kann wegen der enthaltenen 

Kapitalkostenanteile nicht in voller Höhe berücksichtigt werden. Diese Kosten werden zum Teil 

bereits über den Kapitalkostenaufschlag abgebildet, sodass es zu einer unzulässigen 
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Doppelberücksichtigung käme. Ausgehend von dem ·in der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze für Messung bzw. Messstellenbetrieb enthaltenen Betrag in Höhe von 

€ ergibt sich somit ein Differenzbetrag in Höhe von - 107.843, 15 € , welcher in 

,,Anlage R1_Differenz" ausgewiesen ist. 

3.5 Differenz aus Kapitalkostenaufschlag 2019 

Der vom Netzbetreiber beantragte Kapitalkostenaufschlag auf die Erlösobergrenze für 

Kapitalkosten, die aufgrund von nach dem Basisjahr getätigten Investitionen in den Bestand 

betriebsnotwendiger Anlagegüter entstehen, wurde genehmigt. 

Die Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag und dem Kapitalkostenaufschiag 

nach § 10a ARegV, wie er sich bei der Berücksichtigung der tatsächlich entstandenen 

Kapitalkosten ergibt, ist in der Anlage R1 Zeilen 15 und 16 dargestellt. 

Die Verzinsungsbasis ergibt sich nach § 10a Abs. 5 ARegV aus den kalkulatorischen 

Restbuchwerten der berücksichtigungsfähigen Anlagen bewertet zu historischen AK/HK nach 

§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 GasNEV. Anzusetzen ist dabei der Mittelwert aus Jahresanfangs- und 

Jahresendbestand. Ausgenommen hiervon sind Grundstücke und Anlagen im' Bau, da diese 

- anders als die vom Bundesgerichtshof adressierten Anlagen - nicht abgeschrieben werden. 

Diese Vorgehensweise steht nach Auffassung des OLG Düsseld~rf in Einklang mit den 

Vorgaben des § 1 0a ARegV i.V.m. § 7 GasNEV; der Ansatz eines Jahresanfangsbestands 

von Null im Rahmen der Mittelwertbildung begegnete k,einen richterlichen Bedenken (Vgl. OLG 

Düsseldorf, Beschl.uss vom 07.03.2019, Vl-3 Kart 166/17 [V], S. 45~.). 

Von den ermittelten Restbuchwerten in Abzug gebracht werden die Mittelweirte des 

Jahresanfangs- und Jahresendbestands der Restwerte der Netzanschlusskostenbeiträge 

(NAK) . und der Baukostenzuschüsse (BKZ) gern. § 7 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 GasNEV, die die 

Antragstellerin im relevanten Zeitraum hinsichtlich der berücksichtigungsfähigen Anlagengüter 

erhalten hat. Der BGH hat diese Vorgehensweise bestätigt (vgl. BGH Beschl. V. 05.05.2020, 

AZ EnVR 59/19 S. 24 ff.). 

Hieraus ergibt sich für die Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsungsbasis folgende Formel: 

· Kalk. Verzinsungsbasis = Restbuchwerte_Anlagen - (Restwerte_NAK + Restwerte_BKZ) 

Die zugrunde gelegten Restwerte sind der Anlage R5_KKAuf_SAV zu entnehmen. 
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3.6 Differenz aus Erlösen aus der Auflös,Ung von Baukostenzuschüssen 

und Netzanschlusskostenbeiträgen 2019 

Die Differenz aus den tatsächlichen nach § 9 Abs.2 GasNEV ermittelten und den in der 

Erlösobergrenze enthaltenen Erlösen aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen und . , 

Netzanschlussbeiträgen ist in der Anlage R1_Differenz Zeilen 13 und 14 dargestellt. 

4 Berechnung des Regulierungskontosaldos und Bestimmung der 
Anpassungsbeträge 

Zur Berechnung des Regulierungskontosaldos zum 31 .12.2019 ist die Differenz des Jahres 

2019 (vgl. Anlage R1_Differenz Zeile E20) zu berücksichtigen. Diese ist gemäß§ 5 Abs. 2 
ARegV zu verzinsen. Der Regulierungskontosaldo ist in der Zelle E32 angegeben. 

Aus dem berechneten Regulierungskontosaldo wird g,emäß § 5 Abs. 3 ARegV eine dreijährige 

Annuität berechnet. Die Höhe der Annuität ist in Zelle C39-E39 angegeben. 
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Stadtwerke Norderstedt Betriebsnummer 12000931 

Berechnung des Differenzbetrages gem. § 5 Abs. 1 ARegV für das Kalenderjahr 2019 

Beschreibuna Inhalt 2019 
1 Enösobergrenze gemäß § 4 ARegV nach§ 4 AR"l!V zulhslge 

Ettose 9,351 .567 ,84 

orzielhare Erlöse 8.666.854,58 

2 Erfordeniche lnanspruchnatvne vorgelagerter Netzebenen 
gemäß§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV tatsächlich en1snandene Kosten 3.067.510,76 

in EOG enthaltene Ansitze 3.364.198.17 

3 Volatile Kostenanteile gem3ß 
§ 11 Abs. 5 ARegV tatsächlich entstandene Kosten o.oo 

in EOG enthaltene Ansätze o.oo 
4 Kostenveränderung Messung/Mess-stellenbelrieb bei effizienter Leistungserbringung entstehende 

Kostenveränderung - 107.8-43.15 

5 Auflösung Baukostenzuschüsse gemäß 
§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 13ARegV tatsächlich entstat1dene Erlöse 156.787,44 

In EOG enthaltene Ansatze 136.472,94 

6 Kapitalkostenaufschlag nach §10a ARegV tatsächlich en!st andene Ko.sten 393.161,01 

in EOG enthaltene Ansitze 456,305,61 

7 genehmigten lnvestitlonsmaßnahmen nach § 23 ARegV tatdchlich entst.andene Kosten 0,00 

In EOG enthaltene Ansitze 0,00 

8 Sonstiges 

Saldo aus Eln.zeldlfferenzen IMlndererl,l!sel 196.724 

NetzlletnlbennplMnpm. 
llestlmmun1des Rerullerunplcontosaldos 
Jahressaldo der Elnzeldlfferenzen 196.724 

M~triöi•-Mittetw:ert aus Anfangs• und Endbestand 98,362 
Zinssatz gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV l,01" 
Verzinsung des Saldos --Gesamtsaldo nad, Venlnsung 

ipbin...,. -.. 
Regulierungskontosaldo zum 31.12.2019 197.717 
Venlnsun1 flir duJahr der Antragstellung 1,997 
Barwert' (zu verteilender Betrag) 199.714 ---jihrllche Annultlt von 2021 bis 2023 67.S79 

JOZl 2022 2023 

Anpassungsbetrag S, 
67.S79 67.579 67.S79 

2'1KN1c1uf(OG 
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Stadtwerke Norderstedt Betriebsnummer 12000931 

R2_1 Nachrechnung der angepaS'Sten Ertösobergrenze durch d ie Bun<lesnetzagentur fOr das Kalenderjahr 2019 ._.___,._ 
Vtfl'ltW'tnMII Regeh-4irf11h1M 

Ausgans,uw„u gemtil § 8 AM 1 AAegV -· 
Busjahr(lo) 2015 

EffizienzwertfEWJ 94,98% 

&Jpereffmenzwert(SEW] 0.00% 

Vertouchttprtt10tN1mlm<ltx nKh§8 AAedl/ dn Jahres 2015(VPIOJ 100 

V"1>/0"°h''l>'•l-mbnde, noch § 8 AAegV dto Jaht„ 2017 IVAfJ 102,25 

,:.._ l 
J,Jv Vert+ilungst11etot nath 

§ 18 Am 1AA.egV (VJ 

Verteih,ng11faktor n,ach 
§ 18 - 2 AAtgVIV,-

Genef.._ sek1otaftr 
Proctuklivrtit5faktor 
nocll § 9AAeoV (PFJ 

2010 0,20 0,4900'6 

2019 o,.iio 0.9324% 

2020 o.eo 1..in2% 

2021 o!eo 1,SmlS% 

2022 1.00 2,4741% 

Dauerhlftlllollt.......,......,. ~--1 11-..2NfeaV --- -- - laldo.,. Nlltzwr. ...,.,.Nettw,. l·-·- -ce-
gn,etzflche Abnwn• uMVt~lief'lten (Nr 1) 

K<w.•s.ont:lbgaben jNr 2) • • • • 
Bttriebntwern {Nr 3) -· • 
erf01derl1ct,e ln.aMl)(UChrt&Mle YOfQIIIOflW' NttzetMR (Nt. 4) 3.384,108,17( • 
geneh~•1nv..,,11onem1Bnthm-,n nteh § 23 AAegV (Nr 6) • 
AuflOSt.11"10 dN,AtiZUQl,,.tfagtt. nl!Cl'I § 23Abl 2.a AAegV E 
verbleibende Kotten Biogas nach.AblugWll:iul'IQspaUSd't.ie (Hf 81) 

betneb undteintv.n,a,g v.r„nblr. zu Lohnzuutz.- und Versor911ngsle1st. (Nr O) ...,. • • E 
aeo-~ unfJ P1Ntor1ai.awca1191,,•111 (r-.. 1O) _, -· ~ E 

BtnlulJSbild\JnQ. We,terblcfuog, Setriebekindffl8.gnst11ten (Nr 11) -· -· • „ E 

s,tnZObeRchreutende Ko&tenauttetlunliJ nach Artikel 12 (Nr 12) • • 
Aufl&&Ul'IQ von Baukceeel'l,%1.lad\Qeson/N<itt41noohl..,.,.,kootc„1rO~n (Nr 13) 138...472,&4 € • 
KolW'I OCMf Er16w aut Maßn.ahmen elnu Betreibersvon G&ffer10,s,.1ngsn.Uen, eh einer 
"Mdtaamen Verfahren,r~erung un(erfi•Q\91\ 

ws a nemwrelnf1ctiten Vtff1twen OIMrger\encle dltNuha N. nicht bMfnflueabete Kostenanteie 
(c>hM vctgelagerte Netzkosten) E 

Summe 

~ ·- · S.ldo 

OiUcitiifl nicht bielnflüi ibire Kosten KAdnl, .. 
_ _ .,VK, _ .,VK, 

ll<osten fQr cleBnchatfung von Trelbeneri;ie • • E • 1 
l l<Oltenfllr l.MttlUSSl\lffget'I E • 1 

SUll'lme • .. E E • 
Saldo E E 

Different der volatilen Kostenanteil• (VI<,, • VKJ .. 
l!nnllllung.,__gellwl_..............._.,_____ __......., __io_, ____, 

.._...eoo... - --· _,_...EOO 
Ges.md:osten .... - · Oauer1,eft nlc:ht bffinflussblreKostentntelfe .... ...... - · l<•pltalkMt•...~.. l(l(A~ - · Vorilbffcehend nk hl beelntl1.tnbuer Kostfflant@II [") EW, 94,t8'% 

vorubt,..hel\Cf nicht bMIJlflussb.,., ico,i.n1nteil ICJ - • ("",,,· ....·oor>.b,l ' EW, -·- · • - · hrinflus.sbuer Kosten.antri ("I 1-rw. 5.<)2% 

...influub.Nr Kostenanteil(C) ....• l"",,, ·....· IOCAbt•..._,, - · -· Nicht•bcebiuterbfflnf!unbarerkosteNntell l•V1 o.ec 
N~abfeNuterbMln,._.,., --• n1nt.ll 11-VJxJ.A...i - · • -· Effizlffilbonus .. • 
wttellt«Effttiffltbofll.lt ..,r • • 

t lhrlldl• vorUbersMend 111<:ht bfflnfluub•er u:1I. nktlt 
•brtbauten Helnftussbaren Kostenanteil ~ +(1-VJ, i<Ao.,+ 8,/T -· e -· 
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v.t:waucl•p,11 ,.........,(VPI) lffld ProduldMIMa..... (PF) 

VP1 •1~(• VPl,1 
100.00 

0,0098 

VPI 2017 

102.25 

1,0225 

O,O<IOS 

1,0127-· 
Vttbrauchf-rprtlscn.amöndex n•ch S a ARqV VPI 

Srel1Mlftfdes Vert)raudlierprt'hces.1mdnde)( beiof:en •ufhshiahr Vl'I/VP~ 

kumvlierterJenffellersdrtor.le-rProduktMtitshktor n.-ch § 9 MegV PF, 

Vetbrauchef'prelsa;esamtind.-J, ProduktlviUbforts.chritt {VPj/VPlo) • PF1 

I Jihttlche «GsmlM'flelh ic_ • K. mttVPI und PF- (tCA....o• 11• VJx KA....o) x(VPI/VP10 -PFJ • -

Stadtwerke Norderstedt Betriebsnummer 12000931 

· 
Kaptllkostenaufachl•Q nach§ 10 111 AR.egV Kl<AI -456.305.61 f E 456,305.61 E 

-----.11<KM1 

Ol111tlt 1 •(QJ 

lz.u. und Abschllgeauf die EIIO&ober"°•nt• nach f ,~ AA.egV 

__...,,__19,) 

1zu- und Abfchlage Z\lm AUtQleieh dt:ts.1c:1o,a dttRt,oulierul'IQ$kontot 
ots!! § SMt 1AB!PY ~--- (Vl(~VK,) 

Q, 

s, -€1 €1 
·1 _€, 

V•rind~dervolatilen Kostanante1!1 nadt§ 11 N16 5 AR.egY VJ<,,VK, 

Eo_•KA..,•(l(A...o•( 1 • VJ ,c.KN),l •S.IT)JI1!11111111 • • a--(EOJ (VPl,vP10 -PFJ • I0<,\• 0 1•(~ · •s. _..._ - 0.00 

E - · 
Sactw•rhalta<ia fichtvon c»f Re-e,unoatormel e.rf"8twecden -· € -· Kalonde~IMlche E~O,oberv„nn EOt.~ I.S51,5'7,8'C o.ooc t .35Ull7.MC 
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Stadtwerke Norderstedt Betriebsnummer 12000931 

Zusammensetzung der erzielbaren Erlöse für das Kalenderiahr 2019 

2019 
1.1 Umsatzerlöse aus Netzentgelten Gas 

1.1.1 Ausspeisepunkte ohne Leistungsmessung 
1.1.2 Ausspeisepunkte mit Leistungmessung 

1.1.3 Messung 

1.1.4 Messstellenbetrieb 

1.1.5 Gesondertes Netzentgelt gemäß § 20 Abs. 2 GasNEV 0,00 
1.1.6 Vertragsstrafen 0,00 
1.1.7 Umsatzerlöse gemäß§ 3 KAV i.V.m. § 18 GasNEV 0,00 
1.1.8 Unterbrechbare und unterjährige Verträge 0,00 
1.1.9 Weitere Erlöse 0,00 
1.1.1 O Konzessionsabgaben 

= Erzielte Erlöse (1.1 abzgl. 1.1.10) 8.666.854,58 
+ . Unterverprobung 0,00 

= Erzielbare Erlöse .S.666.854,58 
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Stadtwerke Norderstedt Betriebsnummer 12000931 

R4 Berechnung des Kapitalkostenaufschlags 
· ß.t•ntragter Gent.hmlgttr 

Differenzl<.apkakos11n1uflChl:ag KapitJilkosle.naufM:Nag 
393.161 393. 101- 193.57i 1.il.579 3.853.« a 3,787.523 507,1M 651 .. 2611 4,317.825 3.603.s« 1.3JD,0ft2 018.401 3.9aS.537 182.817 18965 393.181 

1. kalwlltorilcht Abldllel""-davon fOr II . ■ kaltulalOftsche RHtNlrte zum 01.01.2019 11.b klllkulalorisdM Reatwene zum31.12.2019 H.c ...,,_ H. III, .... ..... rv..... dn Wlf'.eren .... d N Milaren desw.ite,en kolklllatorilche kallcllla- kalkullto.~ Kaptalk,o,f•iffi-~s•n- i- S.c:l\anlog&- ,wog. s--. dot BICuNAKB Insges.... Sachanioye- Anlog• der BKZmAKBlnsgw V•rz!Ml.r9'- Veninsung aufschlagIOmtr Ge~bMlell8fvermoci-.s ~ ,,rma.nens Yefml!it--ent v1rmooens Vetmlkltns basllV..-
193.5711 1113.579_1 J.~ a 3_7g7_523 507.1M 651 .2611 ◄.317.625 3 .603.944 1.33~.082 818.401 3,985.537 182.617 ' 16965 393.181 

-'- -
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Stadtwerke Norderstedt Betriebsnummer 12000931 

RS Ermittlung der k1lkul1torischen Restwerte und 
kalkulatorischon Abschrelbun en dos Sachanla evermö ens 3.717~i23 3,603.$4-4 19).579 

lbenzwhi■ Ft.atwMtezum Ir, 
PrOfergebnll-d ..._ 

AJ -gemtß~el>et" 1-tNu Klk> 
-

01.oi.2019 l1.12.2019 -·20198HetzA 
8etne~lude 
ßffle~lude 

2017 
2011 

, 1i;3 
132 

4.12;l 
132 

3.ffl 
619 

l.875 
607 

12 
13 

1 Gö2'1N._, dtf V4111..~ 2018 n.zn 11 717 1 iz~ U51 1.455 
Gntlhlet derVerteil!:!!SIG_,dtfV-,eil!!!!JI 

2017 
2011 

21 .911 
27 351 

21.HI 
27.351 

1e,93 
23.932 

13,744 
20.513 

2.Ut 
l .419 

1 

1 

C.Ulhlt4' der Vtrtel!!?SII 
Ge.tchl~~fOh'M EDV We,1cH~tlle}' venn1• 
Gnchlfts-.rMt!!!!!!Siotne EOV1 We.-k:zeuoe/Geftleli Vennitl! 
Guchlft:larut•!!!!!Sil ,!!!?!~ Wet·Y•!:!Sl:!JGert11}· Vennitll 
Geschlftuuutlm!!Sil!ol"ne EDV Wetkl.e~rlla}' Vfflnia ........,.........,. 

1211 
2011 
2017 
2011 
2019 
20,a 
i!!!l7 

;l!.901 
21 .781 

10U25 
1Z,SSI 
ll.174 
l .1621,m 

i!,901 
21.711 

10<.125 
1i ssa 
ll.174 

3.162 ,.m 

29.901 
13.t:17 
7UII 
10.MI 
33174 

790 
!1! 

i;!.172 
10,894 
6S51S 
1 ◄ 18 

21.027 

305 

l,nt 
2.721 

13,103 
U70 
4,U7 

710 
:so, 

-! 2011 "479 8.479 1.180 4.240 2~120 

1 

Hl,dwM! 
Hausavdu!Sl!etllihlen!SIJ!et 
!::!Sl!!._,.cnt...,a 

l!!II 
20,a 
2018 

12! 
2,01 1 
1217 

709 
2.011 
1.217 

709 ,.,u 
951 

532 
1.00... in 

1)5 
17 

1 !:!:R!rMlc:htuna 2017 m &2S ""' 60 59 
1 !.!i!!..nrlcht11n1 

l.dd'lll'ahlt!!:!11! 
l2" 
2018 

l .~J 
n .n1 

3,203 
72.379 

2.175 
21152 

i;.741 
14.◄Ta 

m 
14.476 

f- ~llttZ!!!9! 
~•zeua 

2017 
l§!]& 

78.H3 
93217 

71.Hl 
~ 017 

(7. )96 
68. 469 

31.517 
.085i 

15.710 
1f.&17 

lAichlfahrzeue 2019 54.83& 54.838 5'.136 o .au 10.N7 
R!il!!tkwicht!!!i!!! 2211 si.-!52 65.IS;i M.041! ei1n U10 

1 
1 

Rehdek~ Polyehvl.,.. ~E--HOJ 
RGhrlfit1110ttVHAl ~•!:!i!en ~E~DJ 
Rllvl-Pol••·•~!!!l?U!Ql 
--Polvlth~en j?E-HO)
Sl~chl.JnMn{M...,_ R!i!!;: und ZINennt!:11!!:!J 
Si~c:h~ {Me.- A!i!f: und ZAhlertnl!R!!!) 
Sl~c::hl.Jni!!!; {Mes. R!:J!!- undZ6hletaol!R!!:!:I 
SlchettMbeinric::hlJMien ~eae- R!2!!;: und Zlhlttanl!:i!0.1..,,_ 

2018 
2017 
i!!!II 
2019 
2018 
2017 
2011 
2019 
2018 

920.3'2 
514Jl39 
7Hi.174 
6 11,861 
tDl.810 
114.57$ 
15.017 
'5.579 

.766 

fl:10.H2 
514.139 m.11, 
e 1e.861 
108.110 
114.575 
es.oe? 
e5.579... 

159, 004 
411.157 
712 170 
111.986 

12,546 
103. 117 
I0,113 
15.579 

836.552 
,ao.s11 
Hl.7SI 
605,115 
17.104 
tzw 
71,5'° 
!I0.800 

20,.,,2 
11."41 
1S.204 
13.7" 
s.... 
s.729 
4.253 
•.ni 

1 

Softww• 
So-• 
Softww!v..-......-,uc1e 
VtfWel!UT Ml>dtV-~-~••t• 
W.lae!:!:St!:!9:«lt• 

2017 
2011 
~.. 
2018 
2017 
2011 
2019 
2011 
2017 

5,646 
3.007 
11za:1 
3.331 

72 643 
22.030 

11,404 
)7.08.S 
45.408 

5.646 
3.007 , n, 
3.331 

72"3 
22.030 

'·'°' 37 o.!5 
45.401 

1.882 
2.004 
1 721 
3,11$ 

70.221 
21.553
•.,cw 

i!,1}9 
)8,921 

1.002 
1147 
3.1QI 

St.Oll 
212N--~ 21.4U 
35871 

1.182 
1.002 

574 
56 

1.211 
387 
140 

2.f!9 
3.243 

Wertr:ze!:!1!!9:«1te 2011 22.247 22-247 20.551 11.069 1.519 
1 W.kZ!!:!R!l§erltt 20]1 HI 1139 21.13' 21.939 27.709 2,131 
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